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Die neuen CD-ROM’s „SGV. NRW.“ und „SMBl. NRW.“, Stand 1. Juli 2006, sind Anfang August 
erhältlich.

Bestellformulare im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verordnun-
gen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Er-
lasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23a vom 6. September 2006

7831
Verordnung

zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit
Vom 5. September 2006

Auf Grund des § 79 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit
Absatz 1 sowie §§ 17 Abs. 1 Nr. 6, 18 und § 19 Abs. 1 des
Tierseuchengesetzes in der Fassung vom 22. Juni 2004
(BGBl. I S. 1260) in Verbindung mit § 1 Abs. 2 und 3
Nr. 2 des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz in
der Fassung vom 29. Oktober 1984 (GV. NRW. S. 754),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV.
NRW. S. 498) und aufgrund des § 5 Abs. 3 der Verord-
nung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom
22. März 2002 (BGBl. I S. 1241), wird verordnet:

§ 1 

Gefährdungsgebiet

Folgende Gebiete werden zum Gefährdungsgebiet ent-
sprechend § 5 Abs. 3 der Verordnung zum Schutz gegen
die Blauzungenkrankheit vom 22. März 2002 (BGBl. I
S. 1241) erklärt: 

1. Regierungsbezirk Köln,

2. im Regierungsbezirk Düsseldorf die kreisfreien Städte
Remscheid, Solingen, Mönchengladbach, Wuppertal,
Düsseldorf und die Kreise Mettmann, Neuss sowie im
Kreis Viersen die Gemeinden Niederkrüchten und
Schwalmtal und die Städte Viersen und Willich. 

§ 2 

Maßregeln im Gefährdungsgebiet

(1) Für empfängliche Tiere im Sinne des § 1 Abs. 2
Nr. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungen-
krankheit, die in dem in § 1 aufgeführten Gebiet gehal-
ten werden, gilt Folgendes: 

1. Alle Tiere stehen unter behördlicher Beobachtung; 

2. die Genehmigung für das Verbringen von Tieren zur
unmittelbaren Schlachtung im Sinne des § 1 Satz 2
Nr. 1 der Verordnung zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Blauzungenkrankheit vom 31. August 2006
(eBAnz AT46 2006 V1) innerhalb des in der Anlage zu
dieser Verordnung bezeichneten Gebiets gilt als er-
teilt, wenn

a) die Tiere beim Verladen und bei der Ankunft
im Schlachtbetrieb keine auf eine Infektion mit
dem Blauzungenerreger hindeutenden Krankheits-
symptome aufweisen und

b) der Tierhalter das Verbringen der Schlachtwieder-
käuer dem für den Schlachtbetrieb zuständigen
Veterinäramt mindestens einen Werktag vorher
angezeigt hat.

3. in allen Betrieben sind regelmäßig klinische Untersu-
chungen der lebenden und pathologisch-anatomische
Untersuchungen der verendeten Tiere durch den be-
amteten Tierarzt durchzuführen; seuchenverdächtige
Tiere sind virologisch oder serologisch zu untersuchen; 

4. in allen Betrieben sind Aufzeichnungen über den Be-
stand der Tiere zu führen und täglich an Bestandsver-
änderungen durch Verenden oder Geburt anzupassen;

5. verendete Tiere sind unschädlich zu beseitigen;

6. die Tiere sind täglich von 18.00 Uhr bis 7.00 Uhr des
Folgetages aufzustallen. Wanderschafherden haben
am Standort zu verbleiben. Das Aufstallungsgebot gilt
nicht, wenn die empfänglichen Tiere sowie deren
Ställe oder deren sonstige Standorte mit zugelassenen
Insektiziden entsprechend den Empfehlungen des
Herstellers behandelt sind.

(2) In den in § 1 bezeichneten Gebieten sind epizootio-
logische Nachforschungen durchzuführen. 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe b des Tierseuchengesetzes handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig gegen § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 verstößt. 

§ 4 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 6. Oktober 2006 außer
Kraft. 

Düsseldorf, den 5. September 2006

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2006 S. 416b

416b

Einzelpreis dieser Nummer 1,35 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 

Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach

ISSN 0177-5359


